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BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Neuenmarkt

Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Vom 12. Mai 2026

Die Gemeinde Neuenmarkt erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 
103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürger-
meister und vierzehn ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern, 

	 b)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern, 

	 c)	 den Werkausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern, 

	 d)	den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus fünf Mit-
gliedern des Gemeinderats. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a, b und c genannten Aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Für den Fall, dass der 
erste Bürgermeister freiwillig auf den Vorsitz in dem in Absatz 
1 Buchst. c genannten Ausschuss verzichtet und gleichzeitig sei-
ner Bestellung durch den Gemeinderat als Werkleiter zustimmt, 
gilt § 7 Abs. 1 Satz 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb. 
3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Ge-
meinderat bestimmtes Ausschussmitglied.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäfts-
ordnung dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur Entschei-
dung zuständig ist. 2Im übrigen beschließen sie anstelle des Ge-
meinderats (beschließende Ausschüsse). 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus 
der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestim-
mungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder; 

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 35,00 Euro 
für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats 
oder eines Ausschusses. 

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehme-
rinnen sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige er-
halten eine Pauschalentschädigung von 5,00 Euro je volle Stun-
de für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer 
beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderats-
mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädi-
gung von 5,00 Euro je volle Stunde. 

	 4Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf An-
trag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 
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§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 12. Mai 2020 (Amtsblatt des Landkreises Kulmbach 
Nr. 22 vom 29. Mai 2020) außer Kraft.

Neuenmarkt, 12. Mai 2026
Gemeinde Neuenmarkt
Alexander Wunderlich
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Markt Marktleugast

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)

Der Markt Marktleugast erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 
103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBl S. 637), 

folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Marktgemeinderats

Der Marktgemeinderat besteht aus der ersten Bürgermeisterin / 
dem ersten Bürgermeister (§ 4) und 16 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Marktgemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledi-
gung seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus der/dem 
Vorsitzenden und 6 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmit-
gliedern,

	 b)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus der/dem Vor-
sitzenden und 6 ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglie-
dern,

	 c)	 den Wirtschafts-, Tourismus-, Kultur- und Schulausschuss, 
bestehend aus der/dem Vorsitzenden und 6 ehrenamtlichen 
Marktgemeinderatsmitgliedern,

	 d)	den Partnerschaftsbeirat, bestehend aus der/dem Vorsitzen-
den und je ein Mitglied der im Marktgemeinderat vertretenen 
Fraktionen bzw. Fraktionsgemeinschaften sowie dem Leiter 
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Marktleu-
gast, einem Mitglied des Musikvereins Marktleugast (Paten-
verein des Pilisszentiváner Chores) und einem Mitglied der 
FF Marktleugast.

	 e)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 7 Mitglie-
dern des Marktgemeinderates

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis d genannten Aus-
schüssen führt die erste Bürgermeisterin / der erste Bürger-
meister, einer ihrer/seiner Stellvertreter oder ein von der ersten 
Bürgermeisterin/dem ersten Bürgermeister bestimmtes Markt-
gemeinderatsmitglied. 2Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsaus-
schuss führt ein vom Marktgemeinderat bestimmtes Ausschuss-
mitglied.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäfts-
ordnung dies vorsieht und der Marktgemeinderat selbst zur Ent-
scheidung zuständig ist. 2Im Übrigen beschließen sie anstelle 
des Marktgemeinderats (beschließende Ausschüsse).

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder;

Entschädigung;

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglie-
der erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Marktgemeinderats. 2Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für 
ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30,00 € 
für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Marktgemeinde-
rats.

(3)	1Marktgemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ih-
nen aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstan-
denen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Marktgemeinderats-
mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädi-
gung von 10,00 € je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für 
eine notwendige Betreuung von im Haushalt der ehrenamtlich 
tätigen Marktgemeinderatsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 10,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-
gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für 
auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Be-
stimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erste Bürgermeisterin / Erster Bürgermeister

Die erste Bürgermeisterin / Der erste Bürgermeister ist Ehrenbe-
amtin / Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sind Ehren-
beamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 11.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 04.05.2020 außer Kraft. 

Marktleugast, 11. Mai 2026
Markt Marktleugast
Martin Döring
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG	  Markt Presseck

Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Der Markt Presseck erlässt auf Grund der Art. 20a, 23, 32, 33, 34, 35, 
und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende 
Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister und zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgenden ständigen Ausschuss:

	 a)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus vier ehren-
amtlichen Gemeinderatsmitgliedern. 

(2) 	Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Ge-
meinderat bestimmtes ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied. 

(3) 	Der Ausschuss ist vorberatend tätig, soweit der Gemeinderat 
selbst zur Entscheidung zuständig ist. 

(4) 	Das Aufgabengebiet des Ausschusses im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit ein Sitzungsgeld von je 20 € für die notwendige Teil-
nahme an Sitzungen des Gemeinderats oder des Ausschusses. 

(3) 	Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer sind, haben außer-
dem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstaus-
falls. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

(5) 	Die Absätze 2 bis 4 gelten für den Ortssprecher entsprechend. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Mai 2026 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts vom 01. Mai 2020 außer Kraft. 

Presseck, 12. Mai 2026
Markt Presseck
Christian Ruppert
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG 	 Gemeinde Himmelkron

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts der Gemeinde Himmelkron

vom 15.05.2026

Die Gemeinde Himmelkron erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 56 Abs. 
2, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus der ehrenamtlichen Ersten Bürger-
meisterin / dem ehrenamtlichen Ersten Bürgermeister (§ 4) und 16 
ehrenamtlichen Mitglieder (§ 6).

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Personalausschuss, bestehend aus der / dem 
Vorsitzenden und sieben ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
gliedern,

	 b)	 den Finanzausschuss, bestehend aus der / dem Vorsitzenden 
und sieben ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 c)	 den Partnerschafts-, Kultur- und Marketingausschuss, beste-
hend aus der / dem Vorsitzenden und sieben ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern,

	 d)	den Ausschuss für Soziales, Jugend und Senioren, bestehend 
aus der / dem Vorsitzenden und sieben ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern,

	 e)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus der / dem Vor-
sitzenden und sieben ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-
dern, 

	 f)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus sieben Mit-
gliedern des Gemeinderats. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a) bis e) genannten Aus-
schüssen führt die Erste Bürgermeisterin / der Erste Bürger-
meister, einer ihrer / seiner Stellvertreter oder ein von der 
ersten Bürgermeisterin / vom ersten Bürgermeister bestimmtes 
Gemeinderatsmitglied. 2Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsaus-
schuss führt ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmit-
glied.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäfts-
ordnung dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur Entschei-
dung zuständig ist. 2Im Übrigen beschließen sie anstelle des Ge-
meinderats (beschließende Ausschüsse). 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung; Ortssprecher

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 
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(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 40,00 € für 
die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder 
eines Ausschusses und je 30,00 € für die Teilnahme an notwendi-
gen Fraktionssitzungen. 

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige er-
halten eine Pauschalentschädigung von 10,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-
der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 
€ je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige 
Betreuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
ratsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI),

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 10,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-
gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

(5) 	Die Absätze 2 bis 4 gelten für Ortssprecherinnen und Ortsspre-
cher entsprechend. 

§ 4
Erste Bürgermeisterin / Erster Bürgermeister

Die Erste Bürgermeisterin / Der Erste Bürgermeister ist Ehrenbe-
amtin / Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehren-
beamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 06.05.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 
12.11.2025 außer Kraft. 

Himmelkron, 15. Mai 2025
Gemeinde Himmelkron
Schneider
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG 	 Gemeinde Ködnitz

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)

Die Gemeinde Ködnitz erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl S. 637) folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister (§ 4) und 12 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung, be-
stehend aus dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern,

	 b)	 den Bau- und Umweltangelegenheiten, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-
dern,

	 c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 4 Mitglie-
dern des Gemeinderats. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis b genannten Aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimm-
tes Ausschussmitglied.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäfts-
ordnung dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur Entschei-
dung zuständig ist. 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30 € für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder ei-
nes Ausschusses. 

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 30 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-
der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 30 € je 
volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-
treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
ratsmitgliedern lebenden
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	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 30 € für jede volle Stunde 
der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Entschädi-
gung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstattungsfä-
higen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. 5Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag ge-
währt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01.05.2026. in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 07.05.2020 außer Kraft. 

Ködnitz, 13. Mai 2026
Gemeinde Ködnitz
Michael Heisinger
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Trebgast

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)

Die Gemeinde Trebgast erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl S. 637) folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister (§ 4) und 12 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 5 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 b)	 den Ausschuss für Bau-, Kultur-, See- und Umweltangelegen-
heiten, bestehend aus dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtli-
chen Gemeinderatsmitgliedern,

	 c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 4 Mitglie-
dern des Gemeinderats. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis b genannten Aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimm-
tes Ausschussmitglied.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäfts-
ordnung dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur Entschei-
dung zuständig ist. 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30 € für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder ei-
nes Ausschusses. 

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 30 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-
der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 30 € je 
volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-
treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
ratsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 30 € für jede volle Stunde 
der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Entschädi-
gung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstattungsfä-
higen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. 5Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag ge-
währt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Zweiter Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter.
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§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 06.05.2020 außer Kraft. 

Trebgast, 12. Mai 2026
Gemeinde Trebgast
Martin Sesselmann
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Harsdorf

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)

Die Gemeinde Harsdorf erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2 und 103 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl S. 637) folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister (§ 4) und 8 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung, be-
stehend aus dem Vorsitzenden und 4 ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern,

	 b)	 den Ausschuss für Bau- und Umweltangelegenheiten, beste-
hend aus dem Vorsitzenden und 4 ehrenamtlichen Gemeinde-
ratsmitgliedern, 

	 c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 4 Mitglie-
dern des Gemeinderats. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis b genannten Aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimm-
tes Ausschussmitglied.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäfts-
ordnung dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur Entschei-
dung zuständig ist. 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30 € für die 

notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder ei-
nes Ausschusses. 

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 30 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-
der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 30 € je 
volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-
treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
ratsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 30 € für jede volle Stunde 
der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Entschädi-
gung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstattungsfä-
higen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. 5Die 
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag ge-
währt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Zweiter Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 06.05.2020 außer Kraft. 

Harsdorf, 12. Mai 2026
Gemeinde Harsdorf
Günther Hübner
Erster Bürgermeister 
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